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RESOLUTION 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Ringelsdorf-Niederabsdorf 

gegen Atomkraft als nachhaltige Investition in die Taxonomieverordnung 

 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Ringelsdorf-Niederabsdorf fordert die 
Niederösterreichische Landesregierung, die Österreichische Bundesregierung, das 
Europäische Parlament und den Europäischen Rat auf, alle rechtlich möglichen 
Maßnahmen zu ergreifen, sowie bilaterale und multilaterale Gespräche mit allen 
Verantwortungsträgern zu führen, um Investitionen in Atomkraft als nachhaltig in die 
Taxonomieverordnung der Europäischen Union im Rahmen des „Green Deals“ nicht 
zu akzeptieren. 
 
Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Technologie und 
Innovation (BMK) hat die renommierte Kanzlei „Redeker Sellner Dahs“ mit der Prüfung 
rechtlicher Aspekte des Vorgehens der Europäischen Kommission und der Einstufung 
der Kernenergie als nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung beauftragt. 
Dieses Gutachten zeigt ganz klar auf, dass die Kernenergie auch aus rechtlicher Sicht 
den Anforderungen der Taxonomie-Verordnung nicht entspricht. 1) 
 

1) https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/nuklearpolitik/aikk/warum.html  
 
In einer am 24. Januar 2022 veröffentlichten Stellungnahme kritisierte die EU-Plattform 
für nachhaltige Finanzen, ein Beratungsgremium der Europäischen Kommission, den 
Vorschlag der Exekutive. Die argumentierte, dass fossile Gas- und Kernenergie unter 
den gegenwärtigen Umständen nicht als grün angesehen werden könnten. 
 
Fossiles Gas sei „alles andere als grün“, selbst unter Berücksichtigung der 
vorgeschlagenen Kriterien, nach denen Gaskraftwerke schrittweise steigende Anteile 
kohlenstoffarmer Brennstoffe wie Biomethan oder Wasserstoff integrieren müssen, 
schrieben sie. 

2) https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-green-finance-
advisors-slam-brussels-over-nuclear-fossil-gas/  

 
Der am 2.2.2022 vorgelegte Vorschlag der EU-Kommission zum delegierten Rechtsakt 
der Taxonomie-Verordnung, der Erdgas und Atomenergie als Übergangstechnologien 
zulässt, untergräbt damit das ursprüngliche Ziel der Taxonomie, nämlich ein 
Nachhaltigkeitssiegel für grüne Investitionen zu schaffen. Er gefährdet auch die 
Finanzierung der Energiewende, wenn das Vertrauen in die EU-
Nachhaltigkeitsstrategie verloren geht und sich Investoren von diesem Finanz-Öko-
Label abwenden. 
 
Weiter muss sichergestellt werden, dass Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwerke 
nicht über die Taxonomie finanziert werden und dass für diese auch 
grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt werden, sowie 
das in der Espoo Konvention vorgesehen ist und der der EuGH auch für die 
Reaktorblöcke Doel 1 und 2 im Jahr 2019 festgestellt hat. Dies gilt im speziellen für die 
angekündigten Laufzeitverlängerungen in Frankreich. Im aktuellen Entwurf zum 
delegierten Rechtsakt der Taxonomieverordnung werden private Investitionen in 
Laufzeitverlängerungen nicht ausgeschlossen.  

https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/nuklearpolitik/aikk/warum.html
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-green-finance-advisors-slam-brussels-over-nuclear-fossil-gas/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-green-finance-advisors-slam-brussels-over-nuclear-fossil-gas/


Begründung: 
 
Zu langsam! 
Von der Planung bis zur Fertigstellung eines AKWs vergehen bis zu 20 Jahre, neue 
Reaktoren kommen also für den Klimaschutz zu spät! 
 
Zu teuer! 
Die beiden AKWs in Frankreich (Flamanville) und Olkilouto (Finnland) haben gezeigt, 
dass Atomkraftwerke völlig unwirtschaftlich sind. 
So stiegen z.B. die Baukosten in Flamanville von 3,4 Mrd. auf mittlerweile 14 Mrd. Euro 
und bis Fertigstellung auf geschätzte 19 Mrd. Euro! 
 
Zu ineffizient! 
Atomenergie trägt nur zu etwa 2% am Weltenergieverbrauch bei, kann als daher 
keinen relevanten Beitrag zum Klimaschutz leisten! 
 
Zu gefährlich! 
Die beiden Reaktorkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima haben gezeigt, 
welche Auswirkungen diese Technologie haben kann. Ein schwerer Unfall in Europa 
hätte katastrophale Folgen! Zudem gibt es keine Lösung des Atommüllproblems! 
 
Auch die Pläne in Zukunft auf Small Modular Reactors, SMR, zu setzen würde das 
Unfallrisiko weiter erhöhen, weil durch diese kleinen Atomreaktoren, die Anzahl der 
Kraftwerke deutlich steigen würde, was die Wahrscheinlichkeit für einen atomaren 
Unfall weiter erhöht. SMR Konzepte, die tatsächliche Vorteile in Punkto Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit bringen würden, existieren erst am Reißbrett.   
 
Umweltschädlich! 
Auch der Bau und der Abriss von Atomanlagen verursacht eine Klimabelastung. Da es 
weltweit noch kein einziges Endlager in Betrieb gibt, sind die endgültigen Klimafolgen 
noch gar nicht abschätzbar. Aber vor allem Abbau, Anreicherung und 
Wiederaufbereitung von Uran verursacht gravierende Umweltschäden und kann nicht 
als nachhaltig bezeichnet werden. 
 
Krisenherd! 
Die aktuelle Lage in Kasachstan, dem weltweit wichtigsten Produzenten von Uran, 
macht deutlich, wie abhängig die EU von Uran-Importen ist, wenn weiter auf Atomkraft 
gesetzt wird. Die Atomenergie bietet keine Eigenversorgung in der EU, dies ist nur mit 
Erneuerbarer Energie möglich. Um zukünftige Krisen zu vermeiden, ist es notwendig, 
aus der Atomenergie auszusteigen und sich unabhängig zu machen. 
 
 
Ringelsdorf, am 30.03.2022 
 
 
Der Bürgermeister:  
 


